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VORWORT

Es ist den Herausgebern eine besondere Freude, mit der vorliegenden Festschrift eine
Persönlichkeit zu ehren, die das Gesellschaftsrecht in Wissenschaft und Praxis über viele Jahre
mitgestaltet und – wie man gewiss ohne Übertreibung sagen kann – mitgeprägt hat. Andreas
Heidingers Wirken zeichnet sich durch ganz unterschiedliche Facetten aus: Er ist ein „Mann
der ersten Stunde“ in der Geschichte des Deutschen Notarinstituts, ein renommierter Wis-
senschaftler und gewandter Praktiker, ein begabter „Pädagoge“ und nicht zuletzt ein fürsorg-
licher Vorgesetzter und Arbeitskollege. Diese unterschiedlichen Facetten spiegeln sich auch
im Kreis der Herausgeber wider, jeder von ihnen steht zum Jubilar in eigener Beziehung.
Daher mag es diesem Vorwort gelingen, das Wirken des Jubilars aus verschiedenen Perspek-
tiven zu beleuchten.

Der „Mann der ersten Stunde“: Als das Deutsche Notarinstitut im Jahre 1993 in Würz-
burg seine Arbeit aufnahm, gab es nur leere Räume, einen Geschäftsführer und ein ambitio-
niertes Konzept. Alles Weitere – Ausstattung, Technik, Bibliothek, Arbeitsweise und -orga-
nisation etc. – musste erst erworben, eingerichtet und entwickelt werden. Angesichts einer
nicht unkritischen Einstellung mancher Notarkammer gegenüber der neuartigen Einrich-
tung „DNotI“ war es notwendig, dass das Institut möglichst bald Ergebnisse vorweisen
konnte. Erfahrungen, wie das hochgesteckte Ziel eines „Thinktanks“ für Notare zu errei-
chen wäre, gab es damals nicht. Ein fachlich hervorragendes, motiviertes und kooperatives
Team war unabdingbare Voraussetzung für den notwendigen schnellen Erfolg. Nach der
Gründung auf dem Papier im März 1993 begann der Echtzeitbetrieb bereits am 1.7.1993.
Der juristische Mitarbeiterstab in der Anfangsphase war relativ überschaubar und bestand
aus wenigen Notarassessoren und zwei fest angestellten Juristen. Bald wurde klar, dass das
Institut angesichts der hohen Anforderungen eine professionelle Struktur erhalten musste.
Deshalb wurden bereits im Jahre 1994 weitere juristische Mitarbeiter eingestellt, die dem
Institut langfristig zur Verfügung stellen sollten. Einer davon war Andreas Heidinger. Sein
Wechsel von der – sicheren – Beamtenstellung bei der bayerischen Justiz zum DNotI war
für ihn gewiss ein Wagnis. Zum damaligen Zeitpunkt wusste niemand, ob das DNotI erfolg-
reich sein und wie lange es überleben würde. Dennoch wagte Andreas Heidinger den
Sprung ins kalte Wasser und wurde als juristischer Mitarbeiter für den Bereich Handels-,
Gesellschafts- und Steuerrecht angestellt. Frühzeitig war in jedem Bereich eine Vielzahl von
Gutachten zu bearbeiten, sodass das Institut erneut umgestaltet wurde, und zwar durch die
Einrichtung von Referaten, ähnlich dem Modell deutscher Ministerien. Ziel der neuen
Struktur war es, Referatsleiter an die Spitze der Referate zu setzen, die längerfristig im Insti-
tut tätig sein sollten, um so eine fachliche und personelle Kontinuität zu gewährleisten. Ers-
ter Referatsleiter im Referat II (Handels-, Gesellschafts- und Steuerrecht) wurde Andreas
Heidinger. Freilich hätte damals niemand erwartet, dass die Referatsleiterstellung eine
Lebensstellung werden konnte. Schnell wurde jedoch offenbar, dass die neue Struktur ein
Segen für die weitere Entwicklung des Instituts war. Sie schaffte die notwendige Kontinuität
angesichts der naturgemäß häufig wechselnden Notarassessorinnen und Notarassessoren, die
ihre Station beim DNotI absolvierten. Die Referatsleiter waren gleichsam der „Fels in der
Brandung“ und arbeiteten die neuen Kollegen effizient und qualifiziert ein. Hervorragend
ausgefüllt und geprägt hat dieses Amt von Anfang an Andreas Heidinger.

Der Wissenschaftler: Die Arbeit beim DNotI bringt es mit sich, dass sich der Referent
unablässig mit juristischen Problemen auseinanderzusetzen hat. Auf dem Tisch des Referenten
landet die zu klärende Rechtsfrage, er muss keine Tatsachen ermitteln, sondern geht unmittel-
bar in medias res – und er kann in keinem Fall eine Antwort schuldig bleiben, mag es sich auch



VI Vorwort

um eine Frage handeln, die sich nirgendwo erörtert findet und über die womöglich noch nie-
mand zuvor nachgedacht hat. Unter diesen Umständen liegt es nahe, dass man als langjähriger
Referent zum Experten wird. Nicht selbstverständlich ist jedoch die Entwicklung hin zu einem
auch jenseits der Grenzen der Notarschaft bekannten und anerkannten Wissenschaftler.
Andreas Heidinger ist es gelungen, sich als Wissenschaftler ein glänzendes Renommee zu
erarbeiten. Das ist sicherlich zum Teil auf seinen großen Fleiß und sein echtes persönliches
Interesse am Gesellschaftsrecht zurückzuführen, vor allem aber auf sein juristisches Talent und
seinen analytischen Verstand. Er hat sich nie gern mit vordergründigen Lösungen zufriedenge-
geben, sondern wollte den Problemen auf den Grund gehen („dicke Bretter bohren“, um es
mit seinen Worten zu sagen). Dabei hat er sich nicht gescheut, seine eigenen kreativen Ansätze
auch gegen die berühmte „herrschende Meinung“ zu vertreten. Von den Früchten seiner wis-
senschaftlichen Arbeit gibt das umfangreiche Schriftenverzeichnis Zeugnis, das von der Urteils-
anmerkung bis hin zur Kommentierung fast jedes Genre juristischer Publikation aufweist.
Hervorragendes geleistet hat er mit seinen umfangreichen Kommentierungen zum Firmen-
recht und zur Gesellschafterliste, gleichermaßen als hochkarätiger Fachmann auf dem Gebiet
des Umwandlungsrechts und des Kapitalaufbringungs- und Kapitalerhaltungsrechts. Von
Anfang an begleitet und mitgetragen hat er den wissenschaftlichen Beirat des DNotI für das
Gesellschaftsrecht, nicht nur als Referent, sondern auch als Themengeber. Viele interessante
und bis dahin wenig beachtete Fragen sind auf diese Weise einem Spitzengremium aus Recht-
sprechung, Wissenschaft und Notarpraxis zur Diskussion vorgelegt worden.

Der Praktiker: Ein Referent beim DNotI darf und kann die Bedürfnisse der Praxis nie-
mals aus dem Auge verlieren. Hinter jeder Anfrage verbirgt sich ein praktisches Problem,
theoretische Erwägungen, so tiefschürfend sie sein mögen, können niemals ein juristisches
Glasperlenspiel bleiben. Ein zupackender Praktiker war und ist auch Andreas Heidinger. Ein
Außenstehender wird sich kaum einen Begriff davon machen, was es bedeutet, wenn plötz-
lich ein millionenschwerer Umwandlungsvorgang auf dem Schreibtisch liegt: Es sind zehn
oder zwanzig komplexe Probleme zu lösen, und zwar am besten bis am Folgetag um zehn
Uhr, wenn die Beteiligten zum Notartermin anrücken. Solche Fälle sind beim DNotI nicht
selten. Andreas Heidinger gehört zu den Menschen, die auch eine derartige Aufgabe mit
Bravour meistern. Nach gezielter Recherche, einem Brainstorming unter Kollegen und
Anfertigung eines handschriftlichen Konzepts (das nur der Verfasser selbst entziffern kann)
greift er zum Telefonhörer und leistet Nothilfe. Drei Stunden kann ein solches Telefonat
durchaus dauern. Und dennoch ist Andreas Heidinger danach noch quicklebendig und
begierig, die Höhepunkte des Gesprächs den interessierten Kollegen zu vermitteln.

Der „Pädagoge“: Apropos Vermittlung. Es war Andreas Heidinger stets eine Herzens-
angelegenheit, sein Wissen und seine Erkenntnisse anderen zu vermitteln, handelte es sich
nun um Notarassessoren oder Referendare oder um gestandene Praktiker. Einem der
Herausgeber gegenüber äußerte er einmal, dass ihm die didaktische Tätigkeit fast am meisten
Freude bereite. Als Referatsleiter oblag es ihm, junge Kolleginnen und Kollegen in die Gut-
achtentechnik einzuführen und „fit“ zu machen für die Bearbeitung anspruchsvoller gesell-
schaftsrechtlicher Fragen. Dieser Aufgabe hat er sich mit viel Geduld und Sorgfalt gewidmet.
Wie es seiner Wesensart entspricht, hat er sich dabei nicht als Lehrer geriert, sondern eine
Diskussion auf Augenhöhe gesucht. Typisch ist wohl folgender Ausspruch: „Ich lasse mich
gern überzeugen, wenn Sie es mir erklären!“ Die Vermittlung juristischer Expertise
beschränkte sich aber nicht auf den engen Kreis des DNotI. Über mehr als zwanzig Jahre
bereiste Andreas Heidinger zusammen mit einem der Herausgeber ganz Deutschland, um in
Fortbildungsveranstaltungen das gesellschaftsrechtliche Know-how der Praxis aufzufrischen
und zu vertiefen. Es bleiben viele Erinnerungen an spannende fachliche Diskussionen, sei es
anlässlich der Vorträge, sei es beim gemütlichen Beisammensein danach oder einfach „zwi-
schen Tür und Angel“. So bildeten sich mit der Zeit regelrechte Fankreise – unter anderem
in Celle und Heusenstamm –, die es dem Jubilar gern verziehen, wenn er die angesetzte Vor-
tragszeit bisweilen um eine gute Stunde überzog.
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Der Vorgesetzte und Kollege: Einer der Herausgeber kann sich rühmen, als Referent bei
Andreas Heidinger „in die Schule“ gegangen zu sein. Es war bereits die Rede davon, wie es
ihm gelungen ist, junge Kollegen fachlich an die Hand zu nehmen, das juristische Urteilsver-
mögen zu trainieren, den Blick für das Wesentliche zu schärfen und sich am Ende immer
eine Frage mehr zu stellen. Der Adept, der ihn in seinem Büro aufsuchte (einer echten
„Arbeitshöhle“ mit beeindruckend überladenem Schreibtisch), um mit ihm einen glasklaren
Fall zu besprechen, erlebte manches Mal eine unerfreuliche Überraschung. Spätestens nach
zehn Minuten Diskussion wurde ihm klar, dass alles doch nicht so klar war, wie er sich das
vorgestellt hatte. Ein Gespräch mit Andreas Heidinger ist ein Parforceritt, Gedanke knüpft
sich an Gedanke, Assoziation an Assoziation, bis auch die letzten Untiefen eines Falls aus-
gelotet sind. Mancher wäre sicher verzweifelt, wenn er nicht stets das Gefühl gehabt hätte,
einem wohlmeinenden und empathischen Gesprächspartner gegenüber zu sitzen. Denn
Menschlichkeit und Fürsorge hat Andreas Heidinger seinen jungen und älteren Kollegen
gegenüber immer ausgestrahlt. Das Interesse am DNotI und seinen Kollegen beschränkte
sich nicht aufs Fachliche, sondern erstreckte sich auf das menschliche Miteinander am
Arbeitsplatz und darüber hinaus. So soll nicht verschwiegen werden, dass Andreas Heidinger
als „inoffizieller Musikbeauftragter“ des Instituts galt, der insbesondere für die musikalische
Gestaltung der Kollegenweihnachtsfeier sorgte. Auch an sonstigen Feiern, sportlichen
Zusammenkünften (etwa dem jährlichen Bowlingturnier) und an den Betriebsausflügen hat
er sich immer aktiv beteiligt, mit viel Humor und Herzlichkeit. Selbstverständlich, dass er
zudem stets ein offenes Ohr für die kleinen und großen Sorgen seiner Kollegen hatte.

Andreas Heidinger als „Mann der ersten Stunde“, Wissenschaftler, Praktiker, Pädagoge,
als Vorgesetzter und Kollege – dies sind nur einige Facetten seiner Persönlichkeit und die
Herausgeber wollen keinesfalls den Anspruch erheben, in diesem Vorwort ein vollständiges
Porträt des Jubilars zu liefern. Aber sie haben sich redlich bemüht, die Verdienste des Jubilars
hervorzuheben, Verdienste die es mehr als genug rechtfertigen, dass sich zahlreiche Weg-
gefährten, darunter viele renommierte Kollegen aus Notariat, Wissenschaft und Richter-
schaft zusammengetan haben, die vorliegende Festschrift zu verwirklichen. Wir alle, nicht
zuletzt die Herausgeber, wollen Andreas Heidinger damit Dank sagen und ihm ganz herzlich
zu seinem 65. Geburtstag gratulieren. Seien ihm noch viele glückliche, gesunde und schaf-
fensreiche Lebensjahre vergönnt!

Würzburg/Dresden im Februar 2023 Heribert Heckschen
Peter Limmer
Simon Blath
Julius Forschner
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